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Erwägungen

E. 1
Der Präsident der Abteilung leitet als Instruktionsrichter das Verfahren bis zum Entscheid.
Er kann einen anderen Richter mit dieser Aufgabe betrauen ( Art. 32 Abs. 1 BGG ). Der
Instruktionsrichter entscheidet als Einzelrichter über die Abschreibung von Verfahren
zufolge Beschwerderückzugs ( Art. 32 Abs. 2 BGG ). Nachdem der Beschwerdeführer am
7. Juni 2010 den Rückzug erklärt hat, ist das Verfahren als erledigt vom Protokoll
abzuschreiben. Die entstandenen Verfahrenskosten sind dem Beschwerdeführer
aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 3 BGG ). Diese Verfügung ist nicht anfechtbar ( Art. 32 Abs. 3
BGG ).
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